TAB-13411/10.25

Thiringer Aufbaubank

Bereich Agrarférderung / Infrastruktur / Umwelt
Abteilung Energie / Verkehr

Postfach 90 02 44

99105 Erfurt

Bestatigung der Auflagen aus dem
Zuwendungsbescheid

(Erganzende Erklarungen zum Verwendungsnachweis)

Zutreffendes bitte ankreuzen.

1 Zuwendungsempfanger und Vorhaben

Vorhabens-Nr. (laut Zuwendungsbescheid)

Zuwendungsempfanger

Name

Bezeichnung des bewilligten Vorhabens (laut Zuwendungs-/Anderungsbescheid)

Vorhabensort

Postleitzahl, Ort StraBe, Hausnummer

Thiringer Aufbaubank

Die Forderbank.

Von der TAB
auszufiillen!

Prifung
1

Prifung
2

2 Errichtung von Ladeinfrastruktur

21 Erganzende vorhabensbezogene Regelung

D Es wird bestatigt, dass die Bedingungen des § 7 ¢ des Gesetzes Uber die
Elektrizitdits- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)
eingehalten werden. Danach dirfen Betreiber von
Elektrizitdtsverteilernetzen weder Eigentimer von Ladepunkten fur
Elektromobile sein noch diese Ladepunkte entwickeln, verwalten oder
betreiben, es sei denn die Voraussetzungen des § 7c Abs.2 EnWG
(Ausnahmegenehmigung Bundesnetzagentur) liegen vor.
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2.2 Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien

n

Es wird bestatigt, dass der flir den Ladevorgang erforderliche Strom aus
erneuerbaren Energien oder aus vor Ort eigenerzeugtem regenerativem
Strom (z. B. Strom aus Photovoltaik-Anlagen) stammt. Fir Ersteres besteht
ein entsprechender Stromliefervertrag, fir den vom Stromlieferanten
Herkunftsnachweise beim Umweltbundesamt entwertet werden.

2.3 Zugaénglichkeit

n

[

O

Es wird bestatigt, dass die Ladeinfrastruktur 6ffentlich zuganglich im Sinne
der Ladesaulenverordnung (LSV) in ihrer aktuell gultigen Fassung ist
(barriere- und diskriminierungsfreier Zugang).

Es wird bestatigt, dass die Ladeinfrastruktur eingeschrankt offentlich
zuganglich ist (mindestens werktags (montags bis samstags) fir je
12 Stunden) (barriere- und diskriminierungsfreier Zugang).

Es wird bestatigt, dass die Ladeinfrastruktur nicht 6ffentlich zuganglich ist.

2.4 Zugang und Bezahlsystem

Es wird sichergestellt, dass Vertragskunden von anderen Anbietern von
Fahrstrom und zusatzlichen Servicedienstleistungen (Electric Mobility
Provider - EMP) den jeweiligen Standort auffinden, den dynamischen
Belegungsstatus einsehen, Ladevorgange starten und bezahlen kénnen.

2.5 technische Anforderungen und Meldepflicht

[

[

Es wird bestétigt, dass die technischen Mindestanforderungen an die
geforderte Ladeinfrastruktur gemal® der LSV in der jeweils aktuellen
Fassung eingehalten werden.

Es wird bestatigt, dass die geférderte Ladeinfrastruktur iber einen aktuellen
offenen Standard wie z. B. Open Charge Point Protocol (OCPP) an ein IT-
Backend (Online Anbindung der Ladeinfrastruktur) angebunden und
remotefahig ist (sofern im Zuwendungsbescheid nichts Abweichendes
festgelegt ist).

Es wird bestétigt, dass die Meldepflichten flir o&ffentlich zugangliche
Ladestationen bei der Bundesnetzagentur gemafR LSV eingehalten wurden/
werden.

Fir Mafnahmen mit Forderaufruf wird bestatigt, dass der Nationalen
Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem Dach der NOW GmbH Uber die
Online-Plattform OBELIS im Bereich OBELIS6ffentlich (www.obelis-
oeffentlich.de) in digitaler Form Bericht Gber die Inbetriebnahme sowie zu
den Stamm- und Betriebsdaten (Halbjahresberichte) der geférderten
Ladeeinrichtung erstattet wurde/ wird (Informationen zur Berichterstattung
Uber OBELIS finden sich auf der Webseite der Nationalen Leitstelle
Ladeinfrastruktur im Bereich Verstehen unter dem Abschnitt OBELIS:
https://nationale-leitstelle.de/verstehen)

2.6 Kennzeichnung und Forderhinweis (Publizitat)

[

Es wird bestéatigt, dass die Stellplatze fur Elektrofahrzeuge an der
geforderten Ladeinfrastruktur gut sichtbar mit weilRem Elektroauto-Symbol
nach § 39 Absatz 10 der Stralenverkehrsordnung (StVO) gekennzeichnet
sind. (Fur geférderte MalRnahmen nach der Vorgangerrichtlinie vom
18.12.2020 bestand die Kennzeichnungspflicht Uber das Verkehrszeichen
365-65 oder geeignete nach der StVO zugelassene Alternativen.)

Es wird bestétigt, dass auf die Forderung durch das Thiringer Ministerium
fir Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten (TMUENF) auf dem
geférderten Wirtschaftsgut hingewiesen wird. Das hierfir auf der Homepage
der Thuringer Aufbaubank (TAB) bzw. als Aufkleber bereitgestellte Layout,
wurde entsprechend verwendet.

Von der TAB
auszufiillen!
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3 Errichtung o6ffentlicher und nichtoffentlicher Betankungsinfrastruktur fiir
erneuerbaren Wasserstoff und vergleichbare alternative Kraftstoffe zum
Betrieb emissionsfreier oder emissionsarmer StraRenfahrzeuge

3.1 Zugénglichkeit

El Es wird bestéatigt, dass die offentlich zugangliche Betankungsanlage fir
erneuerbaren Wasserstoff und vergleichbare alternative Kraftstoffe
diskriminierungsfrei zugénglich ist. Es wird gewahrleistet, dass die
Infrastruktur, die anderen Nutzern als den Beihilfeempfangern offen steht,
einen diskriminierungsfreien Zugang ermdglicht, auch in Bezug auf Tarife,
Authentifizierungs- und Zahlungsmethoden (vgl. Art. 36a Abs. 8 AGVO). Es
wird bestatigt, dass die Abgabe von alternativen Kraftstoffen an 24 Stunden
je Tag an allen Tagen eines Jahres mdglich ist.

D Es wird bestétigt, dass die nichtéffentliche Tankinfrastrukturen fur
erneuerbaren Wasserstoff und alternative Kraftstoffe nicht dauerhaft
offentlich zuganglich ist (Der exklusive Verkauf des Wasserstoffs an Dritte
ist bei einem nichtéffentlichen Betrieb moéglich und ist der
Bewilligungsbehdrde mit Antragstellung mitzuteilen.).

3.2 technische Anforderungen

|:| Es wird bestatigt, dass die offentlich zugangliche Wasserstofftankstelle dem
Stand der Technik entspricht und die technischen Anforderungen des
Anhangs |l der Richtlinie 2014/94/EU des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 22. Oktober 2014 (ber den Aufbau der Infrastruktur fir
alternative Kraftstoffe in der jeweils geltenden Fassung erfllt.

[] Es wird bestétigt, dass die geforderte Offentlich zugangliche
Tankinfrastruktur dem Mess- und Eichrecht entspricht.

|:| Es wird bestatigt, dass bei der 6ffentlich oder nicht 6ffentlich zuganglichen
Tankinfrastruktur ausschlieRlich Wasserstoff und andere alternative
Kraftstoffe zum Einsatz kommen, die vollstandig auf Basis erneuerbarer
Energien hergestellt werden.

3.3 Kennzeichnung und Forderhinweise (Publizitat)

El Es wird bestatigt, dass auf die Férderung durch das Thuringer Ministerium
fur Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten (TMUENF) auf dem
geforderten Wirtschaftsgut hingewiesen wird. Das hierfir auf der Homepage
der Thuringer Aufbaubank (TAB) bzw. als Aufkleber bereitgestellte Layout,
wurde entsprechend verwendet.

4 Anschaffung von Elektrofahrzeugen

41 Fordervoraussetzung fiir erhohte Forderung (40 %)

Es wird bestatigt, dass das/ die geférderte/n Fahrzeuge ein anderes/ andere
Fahrzeug/e mit konventionellem/ konventionellen Antrieb/en ersetzt hat/
haben. Das ersetzte/ die ersetzten Fahrzeug/e befindet/ befinden sich nicht
mehr im Bestand/ in der Nutzung des Antragstellers.

4.2 Kennzeichnung und Forderhinweise (Publizitat)

D Es wird bestatigt, dass auf die Férderung durch das Thiringer Ministerium
fur Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten (TMUENF) auf dem
geforderten Wirtschaftsgut hingewiesen wird. Das hierfir auf der Homepage
der Thiringer Aufbaubank (TAB) bzw. als Aufkleber bereitgestellte Layout,
wurde entsprechend verwendet.

Von der TAB
auszufiillen
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Prifung
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5 Bestéatigung
Wir haben

El keine weiteren Ooffentlichen Mittel fir dieses Investitionsvorhaben von
anderen oOffentlichen Stellen beantragt, bewilligt oder bereits ausgezahlt
bekommen und haben die Beantragung auch nicht vor.

D weitere Ooffentliche Mittel fir dieses Investitionsvorhaben von anderen
offentlichen Stellen beantragt, bewilligt oder bereits ausgezahlt bekommen
bzw. haben die Beantragung vor.

Alle Bedingungen und Auflagen des Zuwendungsbescheides wurden bisher eingehalten.
Die Ausgaben waren notwendig, es wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwendungsnachweises wurde nicht gegen die
forderrechtlichen Bestimmungen verstoRen.

6 Erklarung des Zuwendungsempfangers
Ich/Wir bestéatige/n dass die Zuwendung zweckentsprechend verwendet wurde.

Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben in diesem Verwendungsnachweis, von denen das
Belassen der Zuwendung abhangig ist, subventionserheblich im Sinne des § 264 des
Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 (BGBI.
I S. 2037) und § 1 des Thiringer Subventionsgesetzes vom 16.12.1996 (GVBI. S. 319) sind.
Ich/Wir bin/sind unterrichtet, dass vorsatzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstandige
Angaben zu diesem Verwendungsnachweis die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges
(§ 264 des Strafgesetzbuches) und die Ruckzahlung der Zuwendung zur Folge haben
kénnen. Der/Die Zuwendungsempfanger verpflichtet/verpflichten sich, der Thiringer
Aufbaubank Anderungen bzw. den nachtraglichen Wegfall von Voraussetzungen fiir die
Subventionsgewahrung anzuzeigen.

Von der TAB
auszufiillen

Prifung
1

Prifung
2

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) Zuwendungsempfanger

Von der TAB auszufiillen

Die Prifung der Auflagen wurde ohne Beanstandung abgeschlossen

[1ja [ ] nein
Bemerkung/en:
Name Prifer*in 1: Name Prifer*in 2:

Datum / Unterschrift Prifung 1 Datum / Unterschrift Prifung 2

Ergénzende Abfrage zum Verwendungsnachweis - Seite 4 von 4




	Verwendungsnachweis E-Mobil Invest
	1. Sachbezogene Angaben
	2. Zahlenmäßiger Nachweis
	3. Indikatoren
	4. Bestätigung
	5. Erklärungen des Zuwendungsempfängers
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

	antragsteller_name: 
	vorhaben_thema: 
	ort: 
	datum: 
	aktenzeichen: 
	vorhaben_plz: 
	vorhaben_ort: 
	vorhaben_straße: 
	bestaetigung5: Off
	bestaetigung4: 
	2: Off
	1: Off

	bestaetigung3: 
	3: Off
	211: Off
	22: Off
	23: Off
	11: Off
	12: Off

	bestaetigung2: 
	1: Off
	2: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	4: Off
	51: Off
	52: Off
	53: Off
	54: Off
	61: Off
	62: Off



